
  

 

LANDRATSAMT MAIN-TAUBER-KREIS Zu Vorlage Nr  

09.03.2017 S-V-KT/324/2017 

 

 

 B e s c h l u s s 

 Sitzung des Ausschusses für Soziales, 

Bildung, Kultur und Verkehr 

 am 08.03.2017 

 in Tauberbischofsheim Sitzungssaal 

Haus 2 des Landratsamtes Main-

Tauber-Kreis  

 - nicht öffentlich- 

 

 

 

Initiative zur Schaffung und Förderung von Familienzentren im Main-Tauber-Kreis 

a) Grundsatzbeschluss zur Finanzierung der Förderinitiative ab 2018ff durch  

 Absenkung der Kreisumlage 

b) Förderantrag des Netzwerk Familie Tauberbischofsheim zur Defizitabdeckung  

 2017 

 

Die Angelegenheit wurde in nicht öffentlicher Sitzung beraten.  

 

Beschlussempfehlung an den Kreistag: 

 

1. Der Kreistag empfiehlt den Kommunen, Familienzentren als wichtige Bausteine einer  

sozialen, präventiven und familienfreundlichen Infrastruktur einzurichten. 

 

2. Zur nachhaltigen Entwicklung einer familienfreundlichen und familienunterstützenden  

Infrastruktur ermöglicht der Landkreis die Finanzierung. Dies erfolgt ab 2018, indem der  

jeweilige Hebesatz der Kreisumlage (derzeit 32 Punkte) um 0,2 Punkte reduziert wird. 

Die Verwaltung wird ab 2018 beauftragt, den Kommunen den auf sie entfallenden  

Finanzierungsbeitrag zu übermitteln. 

Der jeweilige Betrag ist von den Kommunen im Rahmen der kommunalen Selbstver- 

waltung zweckentsprechend einzusetzen. 

 

3. Über die sachgerechte Verwendung wird regelmäßig in den zuständigen Gremien be- 

richtet. Die Wirksamkeit dieser Förderinitiative wird nach Ablauf von 3 Jahren evaluiert. 

 

Ergebnis:   einstimmig 

 

 



  

 

 

 

4. Der Kreistag hebt den Sperrvermerk bzgl. der Fördermittel für Familienzentren in 2017  

für einen Höchstbetrag von 15.000 Euro auf und beauftragt die Verwaltung, den Förder- 

antrag des Netzwerk Familie Tauberbischofsheim zur Defizitabdeckung für den Betrieb  

des Netzwerks in diesem Umfang zu bewilligen. 

 

Ergebnis:   mehrheitlich,  3 Enthaltungen 

 

 

 

 

F.d.R.d.A. 
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